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Resümee 

Eine interessante Fachtagung in Braunschweig liegt hinter uns, viele Erkenntnisse und Erfahrungen 

zur Umsetzung der Vormundschaftsreform konnten vermittelt werden. Das Thema ist weiterhin 

von hoher Relevanz für die berufliche Praxis von Vormünder*innen und andere an der Fürsorge 

für Kinder und Jugendliche beteiligte Personen und Institutionen. Ausgewählte Themen wurden 

vertieft und diskutiert. Die Teilnehmer*innen hatten Gelegenheit, eigene Erfahrungen einzubrin-

gen und sich fachlich mit den Expert*innen auszutauschen. 

Im Zentrum standen die Vorträge von Frau Eva Bode, Richterin am Oberlandesgericht Hamm (sie 
war als ehemalige Referentin im Bundesministerium der Justiz an der Gesetzesreform aktiv betei-
ligt) und von  Prof. Dr. Tobias Fröschle, Prof. für Familienrecht an der Universität Siegen, die die 
Ziele und Umsetzung des modernisierte Vormundschaftsrecht aus erster Hand erläuterten. Die 
unterschiedlichen Fachforen wurden von ausgesuchten Expert*innen, wie Britta Sievers, Sozial-
wissenschaftlerin M.A., Pflegemutter, Anne-Katrin Trapp, Angela Wähner, Rechtspflegerinnen 
des Amtsgerichts Berlin Kreuzberg, Prof. Dr. Tobias Fröschle, Prof. für Familienrecht an der Uni-
versität Siegen und Ali Türk, Vorstandsmitglied bvvt e.V., Geschäftsführer des Instituts für trans-
kulturelle Betreuung e.V. besetzt. 
 
Der Überraschungsvortrag von Theresa Böcke über ihre Erfahrung mit ihrem Vormund aber auch 

der Bericht über ihre Arbeit im Verein Carleaver e.V, in dem seit 2 Jahren tätig ist, hat am Ende 

nochmals für Spannung gesorgt. Sie verdeutlichte aber auch, wie bedeutsam die Arbeit der Vor-

münder*innen für die Realisierung ist. 

Die Tagung vom 16.04.2024 hat uns gezeigt, wie notwendig der Austausch mit allen Professionen, 

die im Vormundschaftsrecht tätig sind, ist. Nur so können gezielt Hürden, Missverständnisse und 

Befindlichkeiten verringert und Verständnis aufgebaut werden. Erfahrungsberichte bei der Umset-

zung der Vormundschaftsreform können Hinweise geben, um bei der Gesetzesevaluation Berück-

sichtigung zu finden. 

Die Wünsche vieler Tagungsteilnehmer*innen zu speziellen Fortbildungen haben wir sehr gern zur 

Kenntnis genommen und werden versuchen, diese für Sie zu realisieren. 

In diesem Sinne blicke ich auf eine informative und gelungene Tagung zurück und freue mich, Sie 

bei weiteren spannenden Fortbildungen und Fachtagungen begrüßen zu dürfen! 

Herzlichst 

Ihre Annette Vetten, Vorsitzende des bvvt e.V.  
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Zielgruppe 

Die Tagung richtete sich an professionell im Bereich der Vormundschaft Tätige, insbesondere Ver-

eins-, Amts- und Berufsvormünder*innen sowie ehrenamtliche Vormünder*innen, Pflegeeltern, 

Familienrichter*innen und Rechtspfleger*innen, Sachverständige, Verfahrensbeistände, Mitarbei-

ter*innen der Jugendhilfe und Interessierte. 

Tagungsinhalte 

Am 01.01.2023 trat das Gesetz zur Reform des Betreuungs- und Vormundschaftsrechts in Kraft. 

Dies hat enorme Auswirkungen auf die Praxis von Vormünder*innen, Pflegeeltern und weitere an 

der Versorgung von Mündeln beteiligte Personen. Neben den einleitenden Vorträgen der Haupt-

referent*innen wurden im Rahmen verschiedener Fachforen spezielle Konstellationen der Schnitt-

stelle zwischen Vormund*in und Pflegeeltern behandelt. 
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Veranstalter 

Bundesverband Vormundschaftstag e.V.  

Der Bundesverband Vormundschaftstag e.V. hat sich zum Ziel ge-

setzt, die Wissenschaft, Lehre, Forschung und Praxis auf dem Gebiet 

des Vormundschaftswesens voranzutreiben. Zu diesem Zweck för-

dert er den Dialog, die Zusammenarbeit, die Qualitätsentwicklung, 

die Qualitätsprüfung, das Qualitätsmanagement und die Fortbildung 

der im Rahmen des Vormundschaftswesens engagierten Akteur*innen sowie den Austausch fach-

licher Erfahrungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse.  

Kontakt: www.bvvt-ev.de 

 

Institut für transkulturelle Betreuung e.V.  

Als Vorreiter in Niedersachsen befasst sich das Institut für transkul-

turelle Betreuung e.V. (ItB) seit vielen Jahren mit den Herausforde-

rungen des Vormundschaftswesens mit dem Ziel, die Qualität in der 

Vormundschaftsarbeit zu fördern und zu fordern. Seit 2010 ist das ItB 

ein anerkannter Vormundschaftsverein, der Vormundschaften für 

Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund führt. Bei der Führung der Vormund-

schaften ist es für das ItB besonders wichtig, die Mündel zu beteiligen und deren Individualität zu 

berücksichtigen. 

Kontakt: www.itb-ev.de 

 

Betreuungsverein Hildesheim e.V.  

Seit der Betreuungsverein Hildesheim Anfang 2010 durch das Nds. Lan-

desamt für Soziales, Jugend und Familie die Erlaubnis zur Führung von 

Vormundschaften erhalten hat, werden Vormundschaften von den Mit-

arbeiter*innen übernommen. Darüber hinaus engagiert sich der BtV 

Hildesheim in der Beratung, Gewinnung und Fortbildung von ehrenamt-

lichen Vormünder*innen. 

Kontakt: www.betreuungsverein-hildesheim.de 

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. 

 

 

 

http://www.betreuungsverein-hildesheim.de/
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Das Ethno-Medizinische Zentrum e. V. (EMZ) ist eine gemeinnützige 

Einrichtung, deren Ziele die interkulturelle Gesundheitsförderung 

und die „gesunde Integration“ von Migrant*innen in Deutschland 

sind. Seit 1989 setzt sich das Zentrum mit verschiedenen Projekten 

für die Teilhabe und Chancengleichheit von Migrant*innen bei der Nutzung der Angebote des Ge-

sundheitssystems ein. 

Kontakt: www.ethno-medizinisches-zentrum.de 

 

Tutela Vormundschaften Berlin e.V. 

Tutela Vormundschaften Berlin e.V. ist ein staatlich anerkannter Vor-

mundschaftsverein gemäß § 54 SGB VIII. Seine Mitarbeiter*innen über-

nehmen Vormundschaften oder Pflegschaften für Kinder und Jugendli-

che. Vormundschaft umfasst die gesamte elterliche Sorge, welche sich 

aus Personensorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesund-

heitssorge oder Bildungsangelegenheiten) und Vermögenssorge zusam-

mensetzt. Wenn nur ein Teil der elterlichen Sorge übernommen wird, spricht man von Pflegs-

chaft. Der Verein besteht aus einem interdisziplinären Team aus den Fachbereichen Sozialpäda-

gogik/soziale Arbeit/Heilpädagogik, Recht, Betriebswirtschaft, Psychologie, Pädagogik/Training 

und Vermögensanlage/Anlageberatung mit jeweils jahrelanger Erfahrung auf diesen Gebieten. 

Kontakt: www.tutela-berlin.de  

  

Ambulante Hilfen für Menschen mit Behinderung e.V. 

 Der AHMB e.V. hat das Ziel, Menschen, die auf Grund einer Erkran-

kung Unterstützung bei der Realisierung ihrer Wünsche und Bedürfnisse benötigen, auf dem 

Weg der Rehabilitation zu begleiten. Eine besondere Berücksichtigung bei seiner Arbeit finden 

die erkrankten Menschen mit Migrationshintergrund. 

Zum einen werden die betroffenen Migrant*innen durch pädagogische Fachkräfte mit Kenntnis-

sen der jeweiligen Kultur, Muttersprache und eigener Migrationserfahrung bei der Regelung der 

alltäglichen Angelegenheiten begleitet. Der andere Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufklä-

rungs-, Vermittlung- und Vernetzungsarbeit zur Förderung des barrierefreien Zugangs der Mig-

rantinnen und Migranten zu den sozialen Leistungen. 

Kontakt: www.ahmb.de  

http://www.eh-berlin.de/
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Ablaufplan 

Moderation: Ramazan Salman, Vorstandsmitglied bvvt e.V., Geschäftsführer des Ethnomedizi-
nischen Zentrums Hannover e.V. 
 

08:30 Ankommen, Anmeldung 
09:30 Begrüßung & Organisatorisches 
09:45 Vortrag I 

Nach der Reform ist vor der Reform 
Prof. Dr. Tobias Fröschle, Prof. für Familienrecht an der Universität Siegen 

  Vortrag II 
Ziele und Umsetzung des Vormundschaftsrechtes 
Eva Bode, Richterin am Oberlandesgericht, ehem. Referentin im Bundesministe-
rium der Justiz 

11:15 Pause   
11:45  Fachforen (jede*r hatte die Möglichkeit, an zwei Fachforen teilzunehmen) 

1.) Pflegeeltern als Vormünder*innen im Rahmen der Vormundschaftsreform 
Expertin: Britta Sievers, Sozialwissenschaftlerin M.A., Pflegemutter, Vormundin 
2.) Aufsicht und Beratung durch das Familiengericht 
Expertinnen: Anne-Katrin Trapp, Angela Wähner, Rechtspflegerinnen des Amtsge-
richts Berlin Kreuzberg 
3.) Jugendämter als Koordinierungsstellen (Umsetzung der Gesetzesreform) 
Experte: Prof. Dr. Tobias Fröschle, Prof. für Familienrecht an der Universität Sie-
gen 
4.) Die Rolle der Vormundschaftsvereine und Anforderungen an Ehrenamtliche 
Experte: Ali Türk, Vorstandsmitglied bvvt e.V., Geschäftsführer des Instituts für 
transkulturelle Betreuung e.V. 

13:15 Mittagspause 
14:30  Wiederholung der Fachforen 
16:00  Pause 
16:15 Input zum Thema der Fachtagung aus Sicht der Mündel 
 Theresa Böcke, Careleaver e.V. 

Resümee – ein kritischer Diskurs zu den Ergebnissen aus den Fachforen hinsicht-
lich der Gestaltung der Vormundschaftsreform 
Eva Bode und Prof. Dr. Tobias Fröschle 

16:45 Austausch und Abschluss 
17:00 Ende der Veranstaltung 
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Vortrag I Nach der Reform ist vor der Reform?! 

Referent: Prof. Dr. Tobias Fröschle, Universität Siegen 
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Vortrag II Das modernisierte Vormundschaftsrecht 

Referentin: Eva Bode 

Richterin am Oberlandesgericht, Referentin im Bundesministerium der Justiz 
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1. Fachforum: Pflegeeltern als Vormünder*innen im Rahmen der Vor-

mundschaftsreform 

 

Expertin: Britta Sievers, Sozialwissenschaftlerin M.A., Pflegemutter, Vormund 
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2. Fachforum: Aufsicht und Beratung durch das Familiengericht 

 

Expertinnen: Anne-Katrin Trapp & Angela Wähner, Rechtspflegerinnen des 

Amtsgerichts Berlin Kreuzberg 
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3. Fachforum: Jugendämter als Koordinierungsstellen (Umsetzung der 

Gesetzesreform) 

 

Experte: Prof. Dr. Tobias Fröschle, Universität Siegen 

 

Dieses Fachforum befasste sich mit den Aspekten der ehrenamtlichen Vormundschaft. 

Es fand ein reger Praxisaustausch insbesondere zu der Frage der Koordinierungsstellen in den 

Jugendämtern statt. 

Inhalte waren u.a. die Fragen, wo im Jugendamt diese Stelle anzusiedeln wäre und wie die Auf-

gaben in Bezug auf die ehrenamtlichen Vormünder*innen zu erledigen wären. 

In der Praxis gibt es bisher noch wenige Jugendämter, die diese Koordinierungsstellen bereits 

eingeführt haben. Größere Erfahrungen konnten hier aufgrund der neuen Tätigkeiten aber 

noch nicht genannt werden. Die Meinungen über die Frage, ob wirklich viele ehrenamtliche 

Vormünder*innen gewonnen werden können, waren sehr unterschiedlich. 

Fazit des Fachforums war, dass immer das Kindeswohl im Vordergrund zu stehen hat und dass 

in geeigneten Fällen ein*e ehrenamtliche*r Vormund*in für den Mündel sicherlich zu bevorzu-

gen sei. 

Insgesamt mangelt es allerdings noch an Gesamtkonzepten und viele Jugendämter begeben 

sich erst so langsam auf den Weg. 
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4. Fachforum: Die Rolle der Vormundschaftsvereine im neuen Recht – 

Querschnittsaufgaben und Vormundschaften durch Vormundschafts-

vereine und deren Finanzierung 

 

Experte: Ali Türk, Geschäftsführer des Instituts für transkulturelle Betreuung 

e.V.  
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Vorstellung des Positionspapiers des IGF, VKJF e.V., des SKF, des 

DIJuV, des Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft, der Diako-

nie Rheinland Westfalen Lippe, des Kompetenzzentrum Pflegekinder, 

careleaver e.V., PFAD e.V., ISS e.V., BumF, Bundesnetzwerk Ombud-

schaft, DGSF, ISA e.V., BVEB e.V. durch Frau Theresa Böcke 

Kinderrechtsbasierte Vormundschaft ermöglichen!  

Die Unterzeichnenden fordern auf zu Änderungen im SGB VIII: Senkung der Fallzahlen, Lösung 

von Zuständigkeitsproblemen, Schaffung statistischer Grundlagen, Sicherung der Finanzierung 

aller Vormundschaftstypen!  

Kinder, deren Eltern die elterliche Sorge nicht ausüben können, brauchen einen Vormund oder 

eine Vormundin. Er oder sie muss Verantwortung dafür übernehmen, dass diesen Kindern Ent-

wicklungschancen ermöglicht werden. Er/sie begleitet die Kinder oder Jugendlichen oft über 

viele Jahre, soll sie beteiligen und mit und für sie wegweisende Entscheidungen treffen. Dabei 

muss auch eine konstruktive Abstimmung mit Pflegeeltern, den Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, den sozialen Diensten des Jugendamts und anderen an den Hilfen Beteiligten er-

folgen. Die Vormundschaft arbeitet mit hoch vulnerablen Kindern. Will sie ihnen gerecht wer-

den, muss sie die Rechte der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Dafür braucht es angemessene 

gesetzliche Voraussetzungen.  

Die Vormundschaftsrechtsreform, die am 1.1.2023 in Kraft trat, hat das mehr als 120 Jahre alte 

Recht neu ausgerichtet und an Rechten und Schutz der Kinder orientiert. Parallel zur SGB VIII-

Reform sollte die Subjektstellung (u.a. §§ 1788 BGB; 1790, 1795 BGB) sowie der Schutz der 

Kinder (§ 1788 Abs. 2 BGB, § 1803 BGB) gestärkt und die Kooperation zwischen den Beteiligten 

an der Erziehung gefördert werden.  

Spezifisch für das neue Vormundschaftsrecht ist die Stärkung der ehrenamtlichen Vormund-

schaft und eine bessere Balance zwischen den vier Typen der Vormundschaft (ehrenamtli-

che/berufliche/Vereins- und Amtsvormundschaft), die sichern soll, dass jedes Kind und jeder 

Jugendliche nach Möglichkeit eine: Vormund:in findet, die ihn einfühlsam, kompetent und 

bestmöglich, auch in Krisen und Konflikten mit Behörden, begleitet (z.B. §§ 1776, 1779, 1781 

BGB, § 53 SGB VIII).  

Die Reform hat jedoch bei all ihren positiven Zielsetzungen für die Praxis erhebliche Problemla-

gen in der Umsetzung offengelassen. Nicht ausreichend am Kindeswohl orientierte Zuständig-

keiten, Fallzahlobergrenzen im SGB VIII sowie mangelnde Vorkehrungen für die Sicherung der 
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Finanzierung von Vereins- und Berufsvormundschaft stehen einer kinderrechtsbasierten Vor-

mundschaft im Wege.  

1 Änderungsbedarfe im SGB VIII  

Die Jugendämter stellen die entscheidenden Weichen dafür, dass die Umsetzung einer kinder-

rechtsbasierten Vormundschaft in der Fläche gelingt: Sie sind die verantwortlichen staatlichen 

Stellen, die das Familiengericht bei der Auswahl und Bestellung der Vormund:innen unterstüt-

zen und konkret die Bestellung von Personen vorschlagen. Ohne ihre Tätigkeit können sich die 

anderen Typen der Vormundschaft nicht entfalten. Insbesondere Akquise, Schulung, Beratung 

und Begleitung Ehrenamtlicher durch die Jugendämter sind Voraussetzung für den von der Re-

form gewollten Ausbau der ehrenamtlichen Vormundschaft; ebenso sind es häufig Jugendäm-

ter, die mit den Vormundschaftsvereinen kooperieren und einen Teil der Finanzierung der Ver-

eine sichern, da die im Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern vorgesehe-

nen Stundensätze Vereinsvormundschaften nicht ausreichend finanzieren können.  

1.1 Fallzahlobergrenze: Herabsetzung auf ein realistisches Maß von 30 Fällen pro Vollzeit-

kraft! 

 Die überwiegende Anzahl von Vormundschaften wird von Jugendämtern geführt. Zwar variie-

ren die erforderlichen Zeitressourcen je nach Bedarf des Kindes und örtlichen Gegebenheiten 

(z.B. Fahrwege) und müssen daher lokal festgelegt werden. Eine gesetzliche Obergrenze der 

Fallzahl pro Vollzeitstelle, die realistischerweise bei 30 liegen sollte, ist aber notwendig. Heute 

liegt sie mit 50 Fällen viel zu hoch (§ 55 Abs. 3 SGB VIII) und muss mit Blick auf die mit den Re-

formen von 2011 und 2023 gewachsenen Anforderungen an die Vormundschaft – verstärkte 

Pflichten zu persönlichem Kontakt, Beteiligung, Einbeziehung der Eltern und Kooperation – an-

gepasst werden. Der BT-Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat bereits in 2021 fest-

gehalten, dass er „möglichst niedrige Fallzahlen im Interesse einer qualitativ hochwertigen Vor-

mundschaft für geboten“ hält. Dabei hat er darauf verwiesen, dass die Richtlinien für die Ertei-

lung einer Erlaubnis zur Tätigkeit als Vormundschaftsverein teilweise Fallzahlvorgaben enthal-

ten, die in Bayern und NRW bei 30 liegen (BT-Drs. 19/2787, 19). Auch viele Jugendämter haben 

inzwischen Festlegungen auf deutlich niedrigere Fallzahlen als 50 getroffen. Allerdings variie-

ren die Zahlen zwischen 25 und mehr als 40. Andere behandeln die Fallzahl 50 noch als Regel-

fall, die zudem bei Personalausfällen, hohen Zuwächsen von Vormundschaften bei ansteigen-

den Zahlen von Kindeswohlgefährdungen oder ankommenden unbegleiteten Minderjährigen 

oft überschritten wird. Eine gesetzliche Fallzahlobergrenze von 30 wird dazu beitragen, dass 

eine kinderrechtsbasierte Vormundschaft zuverlässig für alle betroffenen jungen Menschen in 

Deutschland zugänglich ist.  

1.2 Gesetzlich erzwungenen Wechsel des Amtsvormunds beenden!  
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Seit langem wird die Norm zur örtlichen Zuständigkeit (§ 87c SGB VIII) der Amtsvormundschaft 

kritisiert (vgl. etwa BR-Drs. 564/20, 87 f; Lange 2021, JAmt 2021, 122). Sie gibt zwingend die 

Beantragung des Wechsels der Amtsvormundschaft vor, wenn das Kind oder Jugendliche in ei-

nen anderen Jugendamtsbezirk verzieht, - unabhängig von seinem Willen, Wohl, Alter und 

auch unabhängig von der tatsächlichen Entfernung zum bisherigen Jugendamt. Diese Vor-

schrift kann bspw. bedeuten, dass 

➢ ein Kind in einer Krise nicht nur seine Bezugspersonen im Alltag verliert, sondern 
zugleich die Person des Vormunds mehrfach wechselt. Denn es kommt nicht selten vor, 
dass ein Kind seinen Aufenthaltsort (bspw. eine Pflegefamilie) verlassen muss und 
dabei Jugendamtsbezirke überschritten werden, 

➢  ein Siebzehnjähriger, der aus Ausbildungsgründen die Stadt oder sogar das Bundesland 
wechselt, für die letzten Monate einen neuen Vormund bekommt, 

➢ ein Jugendlicher, der aus schulischen Gründen in den nahegelegenen Bezirk einer 
Großstadt oder über die nahegelegene Landesgrenze wechselt, seine ihn langjährig 
unterstützende Vormundin verliert oder  

➢ die gesetzlich erwünschte Übernahme von Vormundschaften für Geschwisterkinder 
durch dieselbe Person (§ 1775 Abs.2 BGB) verunmöglicht wird.  

Dem Spannungsverhältnis zwischen Kontinuitäts- und Stabilitätsbedürfnissen des Kindes einer-

seits und Machbarkeits- und Effektivitätsaspekten bei den Mitarbeiter:innen der Behörde an-

dererseits könnte besser Rechnung getragen werden, wenn der Entlassungsantrag unter be-

stimmten Voraussetzungen in das Ermessen des Jugendamts gestellt würde: Statt der Formu-

lierung „hat das Jugendamt einen Antrag auf Entlassung zu stellen“ könnte es heißen „soll das 

Jugendamt einen Antrag auf Entlassung stellen, es sei denn Gesichtspunkte des Kindeswohls 

stehen dem entgegen“. Dabei sollte auch im Gesetzestext verankert werden, dass der junge 

Mensch im Jugendamt zu dieser Frage angehört wird.  

Ein alternativer Weg bestünde darin, dass das Jugendamt beim Familiengericht einen „Über-

prüfungsantrag“ stellt, bei dem es explizit Aufgabe des Familiengerichts wäre, Aspekte des Kin-

deswohls gegenüber der räumlichen Nähe zur Behörde abzuwägen. Die Formulierung könnte 

lauten: „Sobald das Kind oder der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt nimmt oder 

wechselt, stellt das Jugendamt beim Familiengericht einen Antrag auf Überprüfung seiner Ent-

lassung nach Maßgabe des § 1804 Abs. 3 Satz 1 BGB“ (Lange, Burkhardt: JAmt 2021, 127). Ent-

sprechend sollten auch bei der Bestellung von Vormund:innen für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge nach § 88a SGB VIII Wille und Wohl des Kindes Beachtung finden.  

1.3 Statistik verbessern als Grundlage für die Qualitätsentwicklungsentwicklung!  

Es sind wohl über kaum eine Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe so wenig grundlegende 

Erkenntnisse vorhanden, wie über die Vormundschaft. Das betrifft sowohl den Bereich der 
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Forschung als auch die im SGB VIII verankerten, unzureichenden Vorgaben in der Statistik 

(Froncek/Pothmann 2021). In der Statistik fehlen Zahlen zur Vereins-, ehrenamtlichen und be-

ruflichen Vormundschaft vollkommen. Es werden nach § 99 Abs. 4 SGB VIII ausschließlich Zah-

len zur gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaft und -pflegschaft erhoben. Auch eine 

Überprüfung der Zielsetzungen der Vormundschaftsrechtsreform, die ehrenamtliche Vor-

mundschaft zu stärken und eine bessere Balance unter den vier Typen der Vormundschaft her-

zustellen, hat dadurch keine Grundlage. Über die schlichte Anzahl der Amtsvormundschaften 

und -pflegschaften hinaus wird in der Statistik bisher lediglich nach Geschlecht des jungen 

Menschen sowie nach deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit differenziert. Um auf 

Grundlage der Statistik Aussagen über Struktur und Verlauf von Vormundschaften und Pflegs-

chaft treffen zu können, sollten zukünftig mindestens die folgenden Aspekte erhoben werden:  

➢ Hintergrund der Anordnung von Vormundschaft (Sorgerechtsentzug / Flucht des 
Minderjährigen ohne seine Eltern / Tod der Eltern)  

➢ Form der Vormundschaft zu Beginn und bei Wechsel des/der Vormund:in  

➢ Übernahme der Vormundschaft/Pflegschaft durch Verwandte oder Pflegeeltern  

➢ Alter des jungen Menschen zu Beginn der Vormundschaft/Pflegschaft  

➢ Vorliegende Behinderungen und Einschränkungen des jungen Menschen  

➢ Lebenssituation des jungen Menschen zu Beginn der Vormundschaft (bei den Eltern / in 
einer Pflegefamilie / in einer Einrichtung / auf der Straße ...)  

➢ Bei Beendigung der Vormundschaft oder Pflegschaft: Zeitpunkt und bei 
Rückübertragung des Sorgerechts auf die Eltern Alter des Kindes.  

2. Finanzierung der nicht-behördlichen Vormundschaft sichern!  

Es ist zentrale Intention des Vormundschaftsrechts, die vier Typen der Vormundschaft in ein 

besseres Gleichgewicht zueinander zu bringen. Dabei erkennt die Reform in der Gesetzesbe-

gründung ausdrücklich die Bedeutung und Qualität der Amtsvormundschaft an, spricht sich 

aber dafür aus, dass jedes Kind den geeigneten Vormund bekommen können sollte – was vo-

raussetzt, dass vor Ort jeweils auch unabhängig vom Jugendamt geführte Vormundschaften 

möglich sind. Das gelingt nur, wenn neben der Amtsvormundschaft auch die beruflich selbst-

ständigen und Vereinsvormund:innen angemessen finanziert werden.  

2.1 Pflicht- und Querschnittsaufgaben der Vormundschaftsvereine finanzieren  

Für die Anerkennung eines Vereins als Vormundschaftsverein ist festgelegt, dass „er sich plan-

mäßig um die Gewinnung von ehrenamtlichen Pflegern und Vormündern bemüht und sie in 

ihre Aufgaben einführt, fortbildet und berät“ (§ 54 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). Diese Pflichtaufgabe 



TAGUNGSDOKUMENTATION 
 

Fachtagung: Modernisierung des Vormundschaftsrechts 

 

 

30 

ist mit der Vormundschaftsrechtsreform, die explizit die ehrenamtliche Vormundschaft aus-

bauen will, umso wichtiger geworden. Die Vereine haben durch langjährige Erfahrungen be-

sonderes Potential, ehrenamtliche Einzelvormund:innen verstärkt zu gewinnen, zu schulen 

und zu beraten. Durch Einbettung der Vormundschaften in eine Infrastruktur haben sie zudem 

auch das Potenzial systematischer Qualitätsentwicklung und können im positiven Wettbewerb 

auch Impulse für Entwicklungen in Jugendämtern geben. Anstatt dass Vereine sich diesem Be-

reich vermehrt zuwenden, ziehen sie sich jedoch wegen Unterfinanzierung zurück.  

Die Finanzierung der Aufgabenerfüllung der Vereine kann nicht alleine über die Stundensätze 

des VBVG erfolgen. Während im Bereich der Betreuung die Finanzierung der Querschnittauf-

gaben der Betreuungsvereine bspw. bei der Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuung 

Thema waren (BT-Drs. 121 ff) und mit § 17 BtOG eine Rechtsgrundlage für deren Finanzierung 

geschaffen wurde, wurde dieses Thema im Hinblick auf Vormundschaften für minderjährige 

junge Menschen bisher ausgeblendet. Das SGB VIII legt mit den §§ 74, 77 Grundlagen für die 

Finanzierung freier Träger in der Kinder- und Jugendhilfe. Es gilt hier darauf hinzuwirken, dass 

eine auskömmliche Finanzierung der Querschnittaufgaben der Vereinsvormundschaft aner-

kannt und in der Praxis in allen Bundesländern etabliert wird.  

Es soll hier zudem darauf hingewiesen werden, dass die im BGB nun ausschließlich vorgese-

hene Bestellung von persönlich bestellten Vereinsvormund:innen zu vielerlei Problemen bei 

Versicherungen und Vertretungsregelungen in den Vereinen führt. Es sollte daher die Möglich-

keit der Vereinsbestellung wieder eingeführt werden (§ 1774 BGB).  

2.3 Vergütung nach dem VBVG verbessern  

Außer eine:r Vereinsvormund:in kann auch die: berufliche Einzelvormund:in aufgrund ihrer: 

Erfahrung für einen bestimmten jungen Menschen besonders geeignet sein. Bisher wird die 

selbstständige Berufsvormundschaft in Deutschland nur an einzelnen Orten systematisch ein-

bezogen (bspw. in Gütersloh). In diesen Fällen wurden jedoch sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Zugleich erreichen die unterzeichnenden Organisationen zunehmend Berichte aus der Praxis, 

nach der sich engagierte Berufsvormund:innen aus diesem Bereich zurückziehen, weil die Ver-

gütung nicht einkommenssichernd und die Anforderungen an die Abrechnung und Nachwei-

serbringung zugleich sehr hoch sind.  

Dringend bedarf es daher einer seriösen Untersuchung und Anpassung des Gesetzes über die 

Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG). Berufsvormund:innen und Vereine erhal-

ten heute für ihre Vormund:innen je nach Qualifikation einen Stundensatz von 23 Euro, 29,50 

Euro oder 39 Euro. Die Dreistufigkeit der Sätze spielt in der Praxis nur selten eine Rolle und ist 

abzuschaffen. Es muss anerkannt werden, dass eine Person, deren Eignung zum Vormund vom 

Gericht anerkannt wurde, das Amt angemessen führen kann.  
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Die Höhe der Stundensätze ist zudem nicht auskömmlich. Auch wenn die Querschnittaufgaben 

eines Vereins nicht über das VBVG zu finanzieren sind, kann selbst ein angemessenes Einkom-

men eines einzelnen – angestellten oder selbstständig tätigen Vormunds darüber nicht gesi-

chert werden. Anfang 2024 hat das BMJ eine Arbeitsgruppe zur Diskussion der Vergütungs-

grundlagen für Vormund:innen im VBVG – zunächst einmalig – einberufen. Um die berufliche 

Einzelvormundschaft zu stärken, sollten jedoch Informationen erhoben werden, auf deren 

Grundlage die Struktur der Finanzierung auch der Berufsvormundschaften nach dem Gesetz 

über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG) überdacht werden muss. Die Be-

wertungskriterien des VBVG sowie die Höhe der Stundensätze müssen im Hinblick auf die an-

spruchsvolle Tätigkeit der Vormund:innen angepasst werden.  

Das gesetzliche Ziel einer kinderrechtsbasierten Vormundschaft kann nur erreicht werden, 

wenn diese anspruchsvolle Aufgabe auch finanziell gewürdigt wird.  

Fazit: Eine kinderrechtsbasierte Vormundschaft ist auf Senkung der Fallzahlen, Lösung von 

Zuständigkeitsproblemen, Schaffung statistischer Grundlagen und Sicherung der Finanzie-

rung aller Vormundschaftstypen angewiesen. 
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Resümee – ein kritischer Diskurs zu den Ergebnissen aus den Fachforen 

hinsichtlich der Gestaltung der Vormundschaftsreform 

Expert*innen: Eva Bode, Theresa Böcke, Prof. Dr. Tobias Fröschle 

Bei allen Veränderungen in den Strukturen wird es auch weiterhin darum gehen, die bisherigen 

Aufgaben und Probleme nicht aus den Augen zu verlieren. 

Die anstehenden Aufgaben bei der Umsetzung der Vormundschaftsreform erfordern ein hohes 

Maß an Professionalität und Fachlichkeit, besonders in der Amtsvormundschaft. Es gilt weiterhin, 

die dafür notwendigen Grundlagen und Bedingungen zu schaffen, z.B. die Senkung der Fallzahl, 

eine hochqualifizierte Ausbildung und Schaffung eines nachhaltigen pluralen Angebotes (Ehren-

amtsvormundschaften, Amtsvormundschaften, Vereinsvormundschaften und Berufsvormund-

schaften). Auch die stärkere Einbindung von Pflegeeltern spielen bei einer guten Versorgung eine 

immer wichtigere Rolle im System. 

Regelungen die zwischen Kooperationspartnern getroffen werden, sollten immer wieder disku-

tiert und veränderbar sein. 

Es geht darum starre Strukturen in der Versorgung und Umsetzung zu vermeiden und Flexibilität 

zu schaffen, um die Individualität und Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes* zu sehen und aufneh-

men zu können. Die jeweiligen Verantwortlichkeiten und Aufgabenbereiche unter den (insbeson-

dere professionellen) Akteur*innen sind klar abzugrenzen. 

Denn: Die Verantwortung für das Kind* liegt bei der/dem rechtlichen Vertreter*in! 

Bei aller Beachtung der Subjektstellung des Kindes* ist zu beachten, dass es auch eine Überfor-

derung für ein belastetes Kind sein kann, sich zu seinen Bedürfnissen äußern zu müssen (ein Be-

dürfnis kann auch Rückzug sein!). 

In Bezug auf die Situation von Careleavern ist zu beachten, dass die Übergänge professionell zu 

begleiten sind. Hierzu kann es im Einzelfall auch gehören, eine Rechtsvertretung (z. Bsp. rechtli-

che Betreuung) vor der Volljährigkeit in die Wege zu leiten, damit wichtige Angelegenheiten auch 

nach Verlassen des vormundschaftlichen Fürsorgesystems Berücksichtigung finden. 

Im Gesamten ist festzuhalten, dass das Versorgungssystem „Vormundschaften“ eine Verände-

rung und Anpassung an die aktuelle Rechtslage und Gegebenheiten im Sinne der Kinder* vorzu-

nehmen hat. 

* Kind = Mündel          
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Referent*innen  

Eva Bode 

Seit fast 25 Jahren ist Eva Bode Richterin, zunächst am Amtsgericht und seit ca. 10 Jahren am 

Oberlandesgericht in Hamm. Sie befasst sich seit mehr als 20 Jahren u.a. mit Familiensachen. Seit 

Mai 2020 war sie an das Bundesministerium der Justiz in Berlin, Referat für Familienrecht abge-

ordnet. Dort hat sie am Gesetzentwurf der Vormundschaftsrechtsreform mitgewirkt. 

Sonstige Aufgaben: Sie ist Referentin bei Fachanwaltslehrgängen für Familienrecht (Unterhalts-

recht) und hält Fortbildungen für Fachanwälte für Familienrecht. In Fachzeitschriften hat sie 

mehrere Artikel zum Familienrecht und einen Referentenkommentar zum neuen Vormund-

schaftsrecht (Reguvis-Verlag) veröffentlicht. 

 

Prof. Dr. Tobias Fröschle 

Tobias Fröschle, seit 1998 Professor für Familienrecht in Siegen, vorher Vormundschaftsrichter in 

Stuttgart. Er ist verheiratet, hat 3 (erwachsene) Kinder und ein Enkelkind. Seine Frau war als Be-

rufsbetreuerin tätig und sein ältester Sohn arbeitet als Sozialarbeiter bei der Betreuungsbehörde 

in Stuttgart. Daher rührt seine Affinität zum Betreuungsrecht im Besonderen und zu den fami-

lienrechtlichen Fürsorgeinstituten im Allgemeinen. Er ist zudem Mitherausgeber eines Hand-

buchs zum Vormundschaftsrecht. 

 

Britta Sievers 

Britta Sievers, Dipl.-Sozialarbeiterin (FH), MA (Vergleichende Europäische Sozialforschung) war 

von 2012 bis 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der IGfH (Internationale Gesellschaft für 

erzieherische Hilfen) e.V. tätig. Sie ist freiberufliche Dozentin, Pflegemutter und Vormundin. Ihre 

Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen „Grenzüberschreitende und international verglei-

chende Aspekte der Kinder- und Jugendhilfe“, dem Kinderschutz, der Migration sowie den „Care 

Leaver*innen“. 
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Angela Wähner 

Angela Wähner ist Rechtspflegerin des Amtsgerichts Berlin Kreuzberg. 

Sie ist 1981 geboren, studierte an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin 

und ist seit 2007 als Rechtspflegerin tätig, seit 2007 im Familiengericht Kreuzberg mit zwischen-

zeitlicher Tätigkeit im Betreuungsgericht. 

Frau Wähner ist seit mehreren Jahren in Arbeitskreisen mit Jugendämtern, Richter*innen und 

weiteren Beteiligten an Verfahren beim Familiengericht (Gutachter*innen, Psycholog*innen etc.) 

vertreten. 

 

Anne-Katrin Trapp 

Anne-Kathrin Trapp ist Rechtspflegerin des Amtsgerichts Berlin Kreuzberg. 

Sie ist 1974 geboren, studierte an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin 

und ist seit 1996 als Rechtspflegerin tätig, seit 2007 im Familiengericht Kreuzberg. 

Im Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg unterrichtet Frau Trapp seit 

2021 im Rahmen einer jährlich stattfindenden Fortbildung Themenstellungen des Vormund-

schaftsrechts. 

Frau Trapp ist seit mehreren Jahren in Arbeitskreisen mit Jugendämtern, Richter*innen und wei-

teren Beteiligten an Verfahren beim Familiengericht (Gutachter*innen, Psycholog*innen etc.) 

vertreten. 

 

Ali Türk 

Ali Türk ist Dipl. Sozialwissenschaftler und studierte an der Leibniz Universität Hannover. 

Seit 1995 ist er Gründungsmitglied und Geschäftsführer des Instituts für transkulturelle Betreu-

ung (Betreuungsverein) e.V. und Vereinsbetreuer. 

• Gründer und Vorsitzender des Vereins Ambulante Hilfen für Menschen mit Behinderung 
e.V. 

• Gründer und Vorstandsmitglied des Vereins Bundesverband Vormundschaftstag e.V.  

• Vorstandsmitglied des Vereins Ethno-Medizinisches Zentrum e. V. Hannover 

• Vorstandsmitglied als Vorsitzender des Betreuungsverein Hildesheim e.V.  

• Gründungsmitglied der Fachgruppe Migration und Psychiatrie im Arbeitskreis der Region 
Hannover 

• Mitglied des Klinischen Ethikkomitees (KEK) der Medizinischen Hochschule Hannover  

• Sprecher des Arbeitskreises der Betreuungsvereine in der Region Hannover 

• Stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises der Betreuungsvereine in Niedersachsen  
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Theresa Böcke 

Theresa Anastasia Böcke wird in Kürze eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau beginnen. Sie 

ist 23 Jahre alt und hat sieben Jahre ihres Lebens in der Wohngruppe verbracht, bis vor kurzem in 

einer Verselbständigungs-WG. Sie hatte bereits kurz vor dem Tod ihrer Mutter mit 15 Jahren eine 

Vormundin. Im Careleaver e.V. ist sie seit 2 Jahren aktiv. 
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Danksagung 

Sehr geehrte Teilnehmer*innen und Mitwirkende an der Fachtagung, 

die Fachtagung Modernisierung des Vormundschaftsrechts im Achat – Hotel Braunschweig, 

wurde gut angenommen. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen und Anregungen für 

nachfolgende Fortbildungen und Fachtagungen erhalten.  

Der bvvt e.V. möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für ihr Engagement 
und ihre aktive Teilnahme bedanken, denn ohne sie wäre der Tag nicht so erfolgreich und ange-
nehm verlaufen.  

Ein ganz besonderer Dank geht an die Referent*innen der Eingangsvorträge und des Expertenfo-
rums, die einerseits mit ihrem akademischen Fachwissen und andererseits mit ihren praxisnahen 
Erfahrungen überzeugen konnten.  

Danken möchten wir auch Herrn Ramazan Salman, Vorstandsmitglied bvvt e.V., Geschäftsführer 
des Ethnomedizinischen Zentrums Hannover e.V., der an diesem Tag moderierend durch das Pro-
gramm führte. Darüber hinaus sind wir allen Helfer*innen, die im Vorfeld und an dem Tag vor Ort 
für einen reibungslosen Ablauf der Tagung gesorgt haben, zu besonderem Dank verpflichtet.   

Zu guter Letzt möchten wir dem Institut für transkulturelle Betreuung in Hannover danken, das 
durch seine Organisation den Grundstein für den reibungslosen Ablauf der Fachtagung gelegt hat.  

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine baldige Neuauflage der Fachtagung und hoffen, dass auch 
diese genauso informativ und lehrreich sein wird.  

Sie alle haben geholfen, dass diese Tagung in guter Erinnerung bleiben wird! 

Wir würden uns freuen, Sie auf einer der nächsten Fortbildungen oder der nächsten Fachtagung 
wieder begrüßen zu dürfen und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

Annette Vetten (Vorsitzende bvvt e.V.) 

Anne-Katrin Keese-Zühlke (stellvertretende Vorsitzende bvvt e.V.)  

Ali Türk (stellvertretender Vorsitzender bvvt e.V.) 


